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Ministerium für öffentliche Sicherheit

Techno-Verbot
Gültig: Österreich

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Dieses Gesetz wurde veranlasst da das Ministerium für ö�entliche Sicherheit nach langen Forschungen heraus-
gefunden hat, dass Techno Menschen Ohrenschäden zufügt und sie dazu bringen kann kriminell zu werden.

§1 Inhalt:

Menschen aller Alterstufen ist es verboten, in der Ö�entlichkeit Techno-Musik zu hören.

Begriffsbestimmung:

Ausgenommen:

Mit Kopfhörern darf Techno auch in der Ö�entlichkeit gehört werden. Jedoch nicht, dass andere Menschen es
hören können.

§2 Verantwortungsregelung:

Das Ministerium für ö�entliche Sichertheit nimmt jede Verantwortung auf sich.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Wer gegen dieses Gesetz verstöÿt muss eine Geldstrafe von 20 Euro bezahlen.

Ministerium für ö�entliche Sicherheit Claudio B.


